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§ 1319a ABGB 6a. durch einen Weg;

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Wird durch den mangelhaften Zustand eines Weges ein Mensch getotet, an seinem Kdrper oder an seiner
Gesundheit verletzt oder eine Sache beschadigt, so haftet derjenige fur den Ersatz des Schadens, der fur den
ordnungsgemalien Zustand des Weges als Halter verantwortlich ist, sofern er oder einer seiner Leute den Mangel
vorsatzlich oder grobfahrlassig verschuldet hat. Ist der Schaden bei einer unerlaubten, besonders auch
widmungswidrigen, Benutzung des Weges entstanden und ist die Unerlaubtheit dem Benltzer entweder nach
der Art des Weges oder durch entsprechende Verbotszeichen, eine Abschrankung oder eine sonstige Absperrung
des Weges erkennbar gewesen, so kann sich der Geschadigte auf den mangelhaften Zustand des Weges nicht
berufen.

2. (2)Ein Weg im Sinn des Abs. 1 ist eine Landflache, die von jedermann unter den gleichen Bedingungen fiir den
Verkehr jeder Art oder fir bestimmte Arten des Verkehres benltzt werden darf, auch wenn sie nur fur einen
eingeschrankten Benutzerkreis bestimmt ist; zu einem Weg gehdren auch die in seinem Zug befindlichen und
dem Verkehr dienenden Anlagen, wie besonders Bricken, Stitzmauern, Futtermauern, Durchlasse, Graben und
Pflanzungen. Ob der Zustand eines Weges mangelhaft ist, richtet sich danach, was nach der Art des Weges,
besonders nach seiner Widmung, fir seine Anlage und Betreuung angemessen und zumutbar ist.

3. (3)Ist der mangelhafte Zustand durch Leute des Haftpflichtigen verschuldet worden, so haften auch sie nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.

In Kraft seit 01.01.1976 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 1319a ABGB 6a. durch einen Weg;
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


